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Keine bessere Werbung: Das kostenfreie
Kundenbewertungsangebot für Mandanten der IT-
Recht Kanzlei

Es gibt unzählig viele Online-Shops – und es gibt sicherlich zahlreiche gute Online-Shops. Welcher Shop
aber gut ist, ist für den Kunden oft schwer einzuschätzen. Und hier kommt die Kundenbewertung ins
Spiel: Mit dem Instrument der Kundenbewertung ist es möglich, die Qualität und die Zuverlässigkeit
eines Online-Shops transparent zu machen und nach außen zu tragen. In Zeiten, in denen der Erfolg
nicht allein über den Preis erzielt werden kann, gibt es für einen Online-Shop keine bessere Werbung
als gute Kundenbewertungen. Der IT-Recht Kanzlei ist es gelungen, ihren Mandanten in
Zusammenarbeit mit ihrem engen Kooperationspartner "SHOPVOTE“ einen wichtigen wie besonderen
und dazu kostenfreien Service anzubieten: Ein Kundenbewertungssystem der Extraklasse - 
selbstverständlich inklusive der so wichtigen Google-Anbindung!

Das Bewertungssystem - was ist das genau?
Mit dem Bewertungssystem stellt die IT-Recht Kanzlei Händlern ein kostenloses und unabhängiges 
Tool zur Verfügung,  mit dem auf einfache und zuverlässige Weise Kundenmeinungen gesammelt
werden können. Prozesse wurden so optimiert, dass sich das Bewertungssystem einfach in die Abläufe
von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen integrieren lässt. Das Bewertungsportal ist für
Händler (und im Übrigen natürlich auch für Verbraucher) kostenlos – damit sind Neutralität und
Unabhängigkeit gewährleistet. Es geht also um die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.

Und ob es einem gefällt oder nicht: Google ist heutzutage bei der Kundengewinnung nicht mehr
wegzudenken – umso wichtiger ist es, hier für Unternehmen Präsenz zu zeigen. Auch dabei hilft das
Bewertungssystem: Die gesammelten Bewertungen werden automatisch  Google  für die Verwendung in
Google AdWords™ und Google Shopping™ bereitgestellt. Sie  unterstützen Online-Händler damit effektiv
bei der Vertrauensbildung. Zusätzlich können die Bewertungen in den organischen Suchergebnissen
angezeigt werden.

Die Bewertungen werden also maximal gestreut – für maximale Sichtbarkeit und maximalen Erfolg.

https://www.it-recht-kanzlei.de/agb-starterpaket.php
http://www.shopvote.de
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Wie komme ich an dieses Bewertungstool?
Ganz einfach: Mandanten, die den Pflegeservice für Rechtstexte der IT-Recht Kanzlei in Anspruch
nehmen, wird das Bewertungstool ohne weitere Kosten im Mandantenportal bereitgestellt.

Mit einem ansprechenden Bewertungswidget können die Bewertungen auf der Seite des Händlers
sichtbar gemacht werden.

Damit sind zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Einerseits erhält der Online-Händler mit dem
Pflegeservice der IT-Recht Kanzlei die Sicherheit, ständig die aktuellsten und vor allem rechtssichere
Rechtstexte zu verwenden – und andererseits kann das Vertrauen in den Händler durch die Möglichkeit
der Nutzung von Kundenbewertungen gestärkt werden.

Wie gesagt: Es gibt keine bessere Werbung als gute Bewertungen!

Die größten Vorteile auf einen Blick!
Zuverlässige Bewertungen: Kein Vertrauen ohne Sicherheit: Wirklich vertrauensbildend sind
Bewertungen nur, wenn diese auch als richtig und wahr gelten. Und wie kann man das erreichen? Durch
Überprüfungen. Das Bewertungssystem verfügt über einen Manipulationsschutz. Eine Kombination aus
automatischer und menschlicher Kontrolle bildet einen effektiven Schutz vor unberechtigten
Bewertungen.

Bewertungsprofil suchmaschinenoptimiert: Das Bewertungsprofil wird so optimiert, dass es in der
Suchmaschine  gefunden wird. Zudem wird das Bewertungsprofil in den Suchergebnissen mit den
beliebten Bewertungssternen ausgezeichnet. Dadurch wird die Aufmerksamkeit des Nutzers gezielt
positiv beeinflusst.

Sichtbarkeit der Bewertungen Google AdWords™ und Google Shopping™: Das Bewertungsportal
SHOPVOTE ist „Google Shopping Partner für Verkäuferbewertungen“ und überträgt regelmäßig die
Bewertungen an Google. Die Bewertungen werden dann in Google AdWords und Google Shopping
angezeigt und wirken sich positiv auf das Ranking Ihrer Anzeigen aus.

Bewertungs-Sterne für organische Suchergebnisse: In den organischen Google- Suchergebnissen wird
Ihr Bewertungsprofil durch Sterne hervorgehoben.

Kostenfrei: Was nix kost‘, is auch nix? In diesem Fall ganz eindeutig: Falsch – denn gerade bei
Bewertungen sind Neutralität und Unabhängigkeit immens wichtig. Zudem verfügt das
Bewertungssystem über eine Vielzahl integrierter Funktionen, die Sie umfangreich bei der optimalen
Gewinnung und Nutzung Ihrer Bewertungen unterstützen.

Umfangreichere Informationen zu den kostenlosen Leistungen für Mandanten der IT-Recht Kanzlei hier
auf einen Blick.

https://www.it-recht-kanzlei.de/agb-starterpaket.php
https://www.it-recht-kanzlei.de/agb-starterpaket.php
https://www.it-recht-kanzlei.de/Portal/ShopVoteAdmin/uebersicht.php
https://www.it-recht-kanzlei.de/kundenbewertung-system-shopvote.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/kundenbewertung-system-shopvote.html
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